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Norm

GewO 1859 §82 litf

Rechtssatz

Wenn auch die bloße Ankündigung des unbefugten Verlassens der Arbeit für sich allein noch nicht ohne weiteres

tatbestandsmäßig ist, reicht sie für die Tatbestandsmäßigkeit dann hin, wenn der Arbeitnehmer nach den Umständen

des Falles keinen Zweifel daran läßt, daß er die Arbeitszeit nicht einhalten wird, sodaß der Arbeitgeber verhalten ist,

entsprechende Disposition zu tre:en. Der Arbeitgeber muß in solchen eindeutigen Fällen nicht mit der Entlassung so

lange zuwarten, bis der Arbeitnehmer seine Ankündigung wahrmacht.
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Vgl auch; Beisatz: Hier: Entlassung für den Fall, daß der Arbeitnehmer trotz Verweigerung des erbetenen Urlaubes

wegfahre. (T1) Veröff: RdW 1987,419 = WBl 1987,342 = Arb 10649
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